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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §20 Abs1;

StVO 1960 §20 Abs2;

Rechtssatz

Der Schätzung der Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Fahrzeuges durch Personen, die in einem PKW sitzen,

können auf Grund der eingeschränkten Sichtverhältnisse Fehlerquellen anhaften.

Schlagworte

Feststellen der Geschwindigkeit
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